
Mediation ist eine außergerichtliche Form der Konfliktregelung. BEZIEHUNGLEBEN bietet Mediation in familienrechtlichen 
Angelegenheiten an. Mediation ist ein freiwilliges Verfahren mit dem Ziel, in wertschätzender Atmosphäre Konflikte zu 
bearbeiten und Wege für die Zukunft zu entwickeln. 

Mediation ermöglicht eine von den Parteien selbst verantwortete Regelung ihrer Konflikte und ist weder Rechtsberatung noch 
Psychotherapie. 

Mediation bei BEZIEHUNGLEBEN wird als Co-Mediation durchgeführt. Das Team besteht aus einer/m juristischen und einem/r 
psychosozialen MediatorIn. Beide sind eingetragene MediatorInnen in der Liste des Bundesministeriums für Justiz und 
unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. 

Bitte bringen Sie als Voraussetzung Ihre Bereitschaft mit, 

• eigenverantwortlich in der Mediation mitzuarbeiten 
• respektvoll miteinander umzugehen 
• Ihre eigenen Standpunkte zu vertreten und die Standpunkte der anderen Person zu hören und zu verstehen 
• ergebnis- und zukunftsorientiert zu verhandeln 
• Sachverhalte offen zu legen bzw. erforderliche Informationen einzuholen  

(z.B. durch rechtliche, wirtschaftliche oder psychologische Beratung). 
 
Die Aufgaben des Mediatorenteams bestehen darin, 

• allen Beteiligten mit Achtung, Wertschätzung und Respekt zu begegnen 
• für die Struktur der Gespräche zu sorgen 
• das wechselseitige Verständnis zu fördern 
• Erfahrungen, Kompetenzen und methodische Hilfen einzubringen 
• auf weitere unterstützende Möglichkeiten hinzuweisen, wie etwa Erziehungsberatung 

 
Kosten der Mediation - Stand 26.08.2016: 

 € 220,- pro Zeitstunde (Der Betrag muss in bar zum jeweiligen Termin mitgebracht werden) 

In den Bereichen Scheidung, Obsorge, Unterhalt, Besuchsrecht und Vermögensaufteilung kann ein staatlicher Zuschuss 
zu den Mediationskosten von bis zu 100% gewährt werden. Das Bundesministerium für Familien und Jugend sieht laut 
angeschlossener Tabelle eine soziale Staffelung des Tarifes nach Höhe des Familieneinkommens und der Anzahl der 
unterhaltspflichtigen Kinder vor. Es werden - ohne Rechtsanspruch - bis zu 12 Stunden gefördert. 

 

Tabelle über Förderung und 
Selbstbehalt 

Paare ohne 
Sorgepflichten 

Eltern mit 
Unterhaltspflicht für 

ein Kind 

Eltern mit 
Unterhaltspflicht für 

zwei Kinder 

Eltern mit 
Unterhaltspflicht für 

drei Kindern 

Eltern mit 
Unterhaltspflicht für 

vier Kinder 

Eltern mit 
Unterhaltspflicht ab  

fünf Kindern 

Tarif- 
stufe 

Gemeinsames 
Jahresnettoeinkomme

n 
geteilt durch 12 in € 

Zu bezahlender Selbstbehalt in Euro pro Stunde 

A bis 1.300,-- 10,-- kein Selbstbehalt kein Selbstbehalt kein Selbstbehalt kein Selbstbehalt kein Selbstbehalt 

B 1.300 bis 1.800,-- 20,-- 8,-- kein Selbstbehalt kein Selbstbehalt kein Selbstbehalt kein Selbstbehalt 

C 1.800 bis 2.300,-- 50,-- 14,-- 8,-- kein Selbstbehalt kein Selbstbehalt kein Selbstbehalt 

D 2.300 bis 2.700,-- 80,-- 40,-- 14,-- 8,-- kein Selbstbehalt kein Selbstbehalt 

E 2.700 bis 3.100,-- 120,-- 60,-- 40,-- 14,-- 8,-- kein Selbstbehalt 

F 3.100,-- bis 3.500,-- 164,-- 100,-- 60,-- 40,-- 14,-- 8,-- 

G 3.500,-- bis 3.900,-- Keine Förderung 140,-- 100,-- 60,-- 40,-- 14,-- 

H 3.900,-- bis 4.200,-- Keine Förderung Keine Förderung 140,-- 100,-- 60,-- 40,-- 

I 4.200,-- bis 4.500,-- Keine Förderung Keine Förderung Keine Förderung 140,-- 100,-- 60,-- 

J 4.500,-- bis 4.800,-- Keine Förderung Keine Förderung Keine Förderung Keine Förderung 140,-- 100,-- 

K 4.800,-- bis 5.000,-- Keine Förderung Keine Förderung Keine Förderung Keine Förderung Keine Förderung 140,-- 
 


